
Besondere Bedingung Nr. 4406
Dauernde Unbrauchbarkeit zu jeder Verwendungsart (3)

Schäden infolge dauernder Unbrauchbarkeit von Pferden zu jeder Verwendungsart ( wie Dampf, Dummkoller,
unheilbare Huf- und Beinleiden usw.) sind mit 60% Entschädigung versichert.


